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Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
(Bodenwertermittlung) 

 
 
Im v. g. Flurbereinigungsverfahren werden hiermit die Ergebnisse der Wertermittlung 
gem. § 32 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der zurzeit gültigen Fassung 
festgestellt.  
 
 

Gründe 
 

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gem. § 32 FlurbG zulässig 
und gerechtfertigt. Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben am 
07.07.2016 für die Beteiligten zur Einsichtnahme ausgelegen und sind erläutert wor-
den. 
 
Einwendungen gegen die Ergebnisse sind nicht vorgebracht worden. 
 
Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist im Internet der Bezirksregie-
rung Arnsberg wie folgt einzusehen: http://www.bra.nrw.de/3313871 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung kann innerhalb eines Mo-
nats nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist bei der Bezirksregierung Arnsberg schriftlich einzureichen (Postan-
schrift: siehe Absender im Bescheid) oder zur Niederschrift zu erklären. Der Wider-
spruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem 
Signaturgesetz erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifi-



zierten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 
(BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein. 
 
Hinweis: 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmen-
bedingungen zu beachten. Näheres zur elektronischen Widerspruchserhebung fin-
den Sie auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Arnsberg unter www.bezreg-
arnsberg.nrw.de unter „Kontakt“ und „Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspost-
fach (EGVP)“ und dort unter dem Link „http://www.egvp.de“. 
 
Für die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes und die Berechnung der gesetzli-
chen Monatsfrist zur Einlegung eines möglichen Widerspruchs ist nicht die 
Veröffentlichung im Internet der Bezirksregierung Arnsberg, sondern die öf-
fentliche Bekanntmachung nach den für die jeweilige Gemeinde bestehenden 
Rechtsvorschriften maßgebend (ortsübliche öffentliche Bekanntmachung). 
 

Im Auftrag 
(LS) 

gez. Peter, RVD 


